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Seite 4: 

Die  Schengen/Dublin-Assoziierungsabkommen  gewährleisten  der  Schweiz  die  umfassende 
Beteiligung an dieser Zusammenarbeit. Bei der Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit hat die 
Schweiz ein volles Mitsprache-, jedoch kein Mitbestimmungsrecht. Bei jeder Weiterentwicklung 
des Schengen/Dublin-Rechtsbestandes entscheidet die Schweiz souverän, ob sie einen neuen 
Erlass übernehmen will. In den Abkommen mit der EU wurden der Schweiz lange Fristen für 
diese Übernahme zugestanden, so dass die normalen schweizerischen Verfahren (parlamentarische 
Genehmigung,  Referendum) eingehalten werden können.  Im Falle  der Nichtübernahme einer 
Weiterentwicklung sind die Vertragsparteien verpflichtet, nach pragmatischen Lösungen zu 
suchen. Im  äussersten  Fall  hätte  die  Ablehnung  der  Übernahme  eines  neuen  Erlasses  die 
Kündigung der Abkommen zur Folge. 

Seiten 37-38:

1.3.6 Schengen/Dublin

Die  Schweiz  hat  mit  der  EU  bzw.  der  EG  in  den  Bereichen  Schengen  und  Dublin  je  ein 
Assoziierungsabkommen abgeschlossen. Wie am Anfang der Verhandlungen mit der EU vereinbart, 
sind diese Assoziierungsabkommen den Übereinkommen nachgebildet, welche die EU und die EG 
1999  mit  Norwegen  und  Island  geschlossen  haben.  Ihren  Verhandlungszielen  entsprechend, 
gelang es der Schweiz jedoch, für sich einige Besonderheiten auszuhandeln. Die wichtigsten 
Verhandlungsergebnisse können folgendermassen zusammengefasst werden:

Umfassende Beteiligung an der Zusammenarbeit und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung:
Die Schweiz wird in vollem Umfang an der Schengener und der Dubliner Zusammenarbeit beteiligt 
und verfügt bei deren Weiterentwicklung über ein weitreichendes Mitwirkungsrecht. So nimmt sie 
an den Tagungen der Schengen/Dublin-relevanten Ratsgruppen teil und wird an den Arbeiten der 
die Kommission unterstützenden Ausschüsse beteiligt.

Übergangsfristen: 
Der Schweiz wurde für die Übernahme von neuen Schengen/Dublin-relevanten Rechtsakten und 
Massnahmen  eine  Frist  von  maximal  zwei  Jahren  zugestanden  (im  Vergleich  dazu:  Norwegen 
verfügt  über  eine  Frist  von  maximal  sechs  Monaten,  Island  von  maximal  vier  Wochen).  Dies 
ermöglicht es der Schweiz, bei der Übernahme von Weiterentwicklungen die direktdemokratischen 
Rechte in vollem Umfang zu wahren.

Weiterentwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstands: 
Zur besseren Voraussehbarkeit der Weiterentwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstands werden in 
den beiden Assoziierungsabkommen alle geltenden Rechtsakte und Massnahmen aufgeführt,  auf 
denen  die  jeweilige  Zusammenarbeit  beruht.  Eine  allfällige  Weiterentwicklung  dieser 
Zusammenarbeit kann nur auf diesen Rechtsakten und Massnahmen aufbauen. 
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Im Rahmen von Schengen gelang es der Schweiz zudem, die so genannte «Guillotine-Klausel» 
(automatische  Beendigung  des  Abkommens  im  Falle  der  Nichtübernahme  eines  neuen 
Rechtsakts  oder  einer  neuen  Massnahme;  Art.  7  Abs.  4  SAA)  für  diejenigen  Fälle 
abzuschwächen,  in  denen durch die  Übernahme eines  neuen Rechtsakts  oder einer neuen 
Massnahme  die  Grundprinzipien  der  Neutralität,  des  Föderalismus  und  der  direkten 
Demokratie, wie sie in der Bundesverfassung festgeschrieben sind, gefährdet würden (Art. 4 
Abs. 3 Geschäftsordnung des Gemischten Ausschusses Schengen31).

Seiten 161-170:

Institutionelle Aspekte der Assoziierungsabkommen der Schweiz an Schengen und Dublin

2.6.7.1 Begriff des Assoziierungsabkommens

Die  Assoziierungsabkommen  an  Schengen  und  Dublin  ermöglichen  es  der  Schweiz,  an  der 
Zusammenarbeit  teilzunehmen, die mit  den Schengener Übereinkommen und mit dem Dubliner 
Übereinkommen  (bzw.  der  Dublin-  und  der  Eurodac-Verordnung)  geschaffen  wurde.  Da  die 
Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, tritt sie den Übereinkommen bzw. der 
Verordnung  als  solchen  nicht  bei,  sondern  «assoziiert»  sich  an  diesen. Im  Rahmen  dieser 
Assoziierung  übernimmt  sie  den  Schengen/Dublin-Besitzstand,  wie  er  zum  Zeitpunkt  der 
Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen besteht, sowie grundsätzlich auch dessen «künftige 
Weiterentwicklung».  Darunter  sind  all  jene  den  Schengen/Dublin-Besitzstand  ergänzenden 
Rechtsakte  und  Massnahmen  zu  verstehen,  welche  die  EU  nach  der  Unterzeichnung  der 
Assoziierungsabkommen verabschieden wird. 

Die  Schweiz  behält  aber  ihre  Entscheidungsautonomie  vollumfänglich  bei:  Sie  beschliesst 
unabhängig,  ob  sie  eine  Weiterentwicklung des  Schengen/Dublin-Besitzstands übernehmen 
will  oder  nicht. Auch  die  Rechtsprechungsbefugnisse  in  diesem  Bereich  verbleiben  in  der 
Autonomie  der  Schweiz.  Mit  der  Assoziierung  an  Schengen/Dublin  wird  mithin  weder  eine 
Gesetzgebungs- noch eine Rechtsprechungskompetenz an eine supranationale Instanz übertragen. 
Die Abkommen über die Assoziierung der Schweiz an Schengen und Dublin basieren vielmehr auf 
dem Prinzip der herkömmlichen zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Die Nichtübernahme einer 
Weiterentwicklung  des  Schengen/Dublin-Besitzstands  kann  unter  Umständen  allerdings  zur 
Beendigung des betreffenden Abkommens führen. Das Gleiche gilt im Falle der Nichtbeachtung der 
EuGH-Rechtsprechung  zu  Schengen/Dublin:  Weichen  Auslegung  und  Anwendung  des 
Schengen/Dublin-Besitzstands durch die schweizerischen Gerichte und Behörden wesentlich von 
derjenigen durch den EuGH bzw. die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten ab und können 
sich die Vertragsparteien diesbezüglich im Gemischten Ausschuss nicht einigen, so kann auch dies 
die Beendigung des betreffenden Abkommens zur Folge haben. In institutioneller Hinsicht wird die 
Schweiz im Wesentlichen den gleichen Status haben wie Norwegen und Island, die ebenfalls an 
Schengen/Dublin  teilnehmen,  ohne  Mitglieder  der  Europäischen  Union  zu  sein.  Die  von  der 
Schweiz  abgeschlossenen  Assoziierungsabkommen  basieren  denn  auch  auf  den  entsprechenden 
Übereinkommen, welche diese beiden Staaten mit der EU/EG abgeschlossen haben. Sie enthalten 
jedoch  einige  wichtige  Unterschiede,  um  den  Besonderheiten  der  Schweiz  Rechnung  zu 
tragen.



2.6.7.2 Gemischter Ausschuss

Funktion
Die  beiden  Assoziierungsabkommen  werden  je  durch  einen  Gemischten  Ausschuss  (GA) 
verwaltet (Art. 3 und 4 SAA, Geschäftsordnung des GA Schengen; Art. 3 DAA, Geschäftsordnung 
des  GA  Dublin196).  Diese  Ausschüsse  überwachen  das  ordnungsgemässe  Funktionieren  der 
Abkommen  und  dienen  dem  Informationsaustausch  und  den  Beratungen  zwischen  den 
Vertragsparteien (Art. 4 SAA; Art. 3 Abs. 4 DAA).

Zusammensetzung
Die GA setzen sich aus Vertretern der jeweiligen Vertragsparteien zusammen:
–  Der GA Schengen besteht  aus den Mitgliedern des  EU-Rates,  der EG-Kommission und 
Vertretern  des  Bundesrates (Art.  3  Abs.  1  SAA,  Art.  1  Abs.  1  Geschäftsordnung  des  GA 
Schengen).  Bei wichtigen Angelegenheiten tritt der GA auf Ministerebene zusammen. Er ist 
nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Ratsmitglieder (d.h. mindestens dreizehn 
Mitgliedstaaten),  der  Vertreter  der  Kommission  sowie  der  Vertreter  der  Schweiz  auf 
Ministerebene anwesend sind (Art. 5 Abs. 2 Geschäftsordnung des GA Schengen).
....

Sitzungen
Die  GA treten  auf  Initiative  ihres  jeweiligen  Vorsitzenden  oder  auf  Antrag  eines  ihrer 
Mitglieder auf unterschiedlicher Ebene zusammen (Art. 3 Abs. 3 und 4 SAA, Art. 3 Abs. 3 und 4 
DAA):
–  Der  GA Schengen  tagt  je  nach  Bedarf  auf  der  Ebene  von  Sachverständigen,  hochrangigen 
Beamten oder Ministern (Art. 3 Abs. 5 SAA, Art. 1 Abs. 2 Geschäftsordnung des GA Schengen). 
Die Sitzungen des GA auf Sachverständigen-Ebene erfolgen im Rahmen der ordentlichen Sitzungen 
der Arbeitsgruppen des Rates;  der Vorsitz dieser Sitzungen wird auf dieser Ebene von der EU-
Präsidentschaft wahrgenommen (Art. 1 Abs. 2 Geschäftsordnung des GA Schengen). Auf der Ebene 
der  hochrangigen  Beamten  trifft  sich  der  GA Schengen  im  Rahmen  des  SCIFA («Strategic 
Committee Immigration, Frontiers, Asylum»), wenn Bereiche, die unter den ersten Pfeiler der EU 
fallen  (Grenzkontrollen,  Visa,  Feuerwaffen  sowie  teilweise  Betäubungsmittel),  zur  Diskussion 
stehen, bzw. im Rahmen des «Art. 36-Ausschusses», wenn Aspekte des dritten Pfeilers (polizeiliche 
Zusammenarbeit und justizielle Kooperation in Strafsachen) betroffen sind; daneben werden auch 
vereinzelt  Treffen  im  Rahmen  des  COREPER  («Comité  des  Représentants  Permanents») 
stattfinden,  der  für  die  Vorbereitung  der  Arbeiten  des  EU-Rates  zuständig  ist.  Die  GA auf 
Ministerebene  werden in  der  Regel  am Rande der  Tagungen der  EU-Justiz-  und Innenminister 
abgehalten.  Da  auf  der  Ebene  der  hochrangigen  Beamten  sowie  der  Minister  wichtige 
Beschlüsse getroffen werden, werden die GA auf dieser Ebene abwechslungsweise je sechs 
Monate lang von der EU-Präsidentschaft und von der Schweiz präsidiert (Art. 3 Abs. 5 SAA, 
Art. 1 Abs. 2 Geschäftsordnung des GA Schengen).
....

Entscheidungskompetenzen
Die GA auf Ministerebene verfügen im Rahmen der Assoziierungsabkommen über bestimmte 
Entscheidungskompetenzen.  So  können  sie  die  Fortführung  der  Abkommen  beschliessen, 
obwohl  die  Schweiz  einen  neuen  Schengen/Dublin-relevanten  Erlass  nicht  oder  nicht 
fristgerecht übernommen oder diesen trotz einer entsprechenden Zusicherung nicht vorläufig 
angewendet hat (Art. 7 Abs. 4 SAA, Art. 4 Abs. 7 DAA). Ebenso entscheiden die GA über die 
Beilegung von Streitigkeiten betreffend die Auslegung und die Anwendung der Abkommen sowie – 
im Falle wesentlicher Unterschiede zwischen der Rechtsprechung und Praxis des EuGH und der 



Behörden  der  EU-Mitgliedstaaten  einerseits  und  derjenigen  der  schweizerischen  Gerichte  und 
Behörden andererseits – über die Sicherstellung einer einheitlichen Auslegung und Anwendung des 
Schengen/Dublin-Besitzstands (Art. 10 SAA, Art. 7 DAA). Unter Schengen kommt dem GA zudem 
im Rahmen von Artikel 7 Absatz 5 SAA (Übernahme von neuen Rechtsakten und Massnahmen 
betreffend  die  Rechtshilfe  im  Bereich  der  direkten  Fiskalität)  Entscheidungsgewalt  zu.  Die 
erwähnten Entscheidungen bedürfen jeweils  der Zustimmung aller anwesenden Mitglieder 
des GA (Art. 7 Abs. 5 Bst. b zweiter Unterabs. SAA, sowie Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 
Geschäftsordnung des GA Schengen; Art.  4 Abs.  7 DAA und Art. 6 Geschäftsordnung des GA 
Dublin).  ...  Enthaltungen  eines  oder  mehrerer  Mitglieder  des  Rates  oder  des 
Kommissionsvertreters stehen der Einstimmigkeit nicht entgegen. Beschlüsse zu Änderungen 
der Geschäftsordnung müssen ebenfalls auf Ministerebene und einstimmig gefasst werden (Art. 15 
Abs.  2  Geschäftsordnung  des  GA  Schengen,  Art.  7  Geschäftsordnung  des  GA  Dublin). 
Verfahrensfragen können vom GA Schengen, sofern in der Geschäftsordnung nicht explizit etwas 
anderes  vorgesehen ist,  mit  einfacher  Mehrheit  der  anwesenden Mitglieder  entschieden werden 
(Art.  15  Abs.  1  Geschäftsordnung  des  GA Schengen);  im Rahmen  des  GA auf  Ministerebene 
variiert  diese  angesichts  des  Beschlussfassungsquorums  nach  Artikel  5  Absatz  2  der 
Geschäftsordnung zwischen acht (einfache Mehrheit,  wenn nur – wie für eine Beschlussfassung 
minimal notwendig – dreizehn Mitgliedstaaten sowie die  Kommission und die  Schweiz im GA 
anwesend  sind)  und  vierzehn  (einfache  Mehrheit,  wenn  alle  25  Mitgliedstaaten  sowie  die 
Kommission und die Schweiz im GA anwesend sind) Stimmen. 
....

Übernahme künftiger Weiterentwicklungen des Besitzstands

2.6.7.4.1 Grundsatz der Übernahme

....
Die Schweiz wird grundsätzlich auch diese künftigen Weiterentwicklungen des Schengen/Dublin-
Besitzstands  übernehmen,  und  zwar  gemäss  einem  speziellen  in  den  Assoziierungsabkommen 
festgelegten Verfahren. 
...

2.6.7.4.2 Übernahmeverfahren und Wahrung der Volksrechte

Das Übernahmeverfahren besteht aus zwei Phasen:
1.  die  Übernahme  des  neuen  Schengen/Dublin-relevanten  Erlasses  («Weiterentwicklung  des 
Besitzstands»)  durch  die  Schweiz.  Diese  Übernahme  ist  als  Abschluss  eines  völkerrechtlichen 
Vertrages zu betrachten.
2. die Umsetzung dieses Erlasses im schweizerischen Recht, sofern er nicht unmittelbar anwendbar 
ist.  Die Verpflichtung zur Umsetzung ergibt sich aus der Übernahmeverpflichtung bzw. aus der 
jeweils eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtung.

Für die Übernahme von neuen Schengen/Dublin-relevanten Rechtsakten oder Massnahmen steht 
der Schweiz gemäss den Assoziierungsabkommen eine Frist von bis zu zwei Jahren zur Verfügung. 
Diese Übernahmefrist ist bedeutend länger als die den anderen an Schengen/Dublin assoziierten 
Staaten eingeräumten Fristen (Norwegen verfügt über eine Frist von sechs Monaten, Island über 
eine Frist von vier Wochen). Dadurch können die direktdemokratischen Rechte in der Schweiz im 
Rahmen des Übernahmeverfahrens vollumfänglich gewahrt werden.



Übernahme einer Weiterentwicklung des Besitzstands
Die Assoziierungsabkommen sehen vor, dass der EU-Rat bzw. die Kommission der Schweiz neue 
Rechtsakte oder Massnahmen, die im Rahmen von Schengen bzw. Dublin zu übernehmen sind, 
unverzüglich mitteilen (Art.  7 Abs. 2 Bst. a SAA, Art.  4 Abs.  2 DAA). Die Übernahme dieser 
Rechtsakte  oder  Massnahmen  durch  die  Schweiz  ist  –  wie  erwähnt  –  als  Abschluss  eines 
völkerrechtlichen Vertrages zu betrachten.  Wer innerstaatlich für den Abschluss dieses Vertrages 
zuständig ist, hängt vom Inhalt des zu übernehmenden Erlasses ab:

– Handelt es sich um einen Vertrag von beschränkter Tragweite oder enthält ein Spezialgesetz oder 
ein  anderer  völkerrechtlicher  Vertrag  eine  entsprechende  Kompetenzdelegation,  so  ist  gemäss 
Artikel  7a  RVOG  der  Bundesrat  für  die  Übernahme  zuständig.  Dieser  verfügt  nach  der 
Verabschiedung eines neuen Rechtsakts oder einer neuen Massnahme durch die Institutionen der 
EU über eine Frist von 30 Tagen, um der EU mitzuteilen, ob die Schweiz den betreffenden Erlass 
übernimmt  oder  nicht  (Art.  7  Abs.  2  Bst.  a  SAA,  Art.  4  Abs.  2  DAA).  Für  Rechtsakte  und 
Massnahmen, welche die EU nach der Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen, jedoch noch 
vor  deren  Inkrafttreten  annimmt,  beginnt  die  dreissigtägige  Notifikationsfrist  am  Tage  des 
Inkrafttretens der Abkommen zu laufen (Art. 14 Abs. 3 SAA, Art. 13 DAA).

– In den übrigen Fällen ist die Legislative – also die Bundesversammlung und gegebenenfalls das 
Volk – für die Übernahme neuer Erlasse zuständig (Art. 7 Abs. 2 Bst. b SAA, Art. 4 Abs. 3 DAA). 
Sobald  klar  ist,  dass  die  Übernahme  eines  Rechtsakts  oder  einer  Massnahme  in  die 
Zuständigkeit der Bundesversammlung bzw. eventuell des Volkes fällt, informiert die Schweiz 
bzw.  der  in  ihrem  Namen  handelnde  Bundesrat  die  EU  im  Gemischten  Ausschuss  (GA) 
darüber und teilt ihr mit, wie viel Zeit voraussichtlich für die Umsetzung im innerstaatlichen 
Recht benötigt wird. Diese Mitteilung kann bereits während der Ausarbeitung des betreffenden 
Erlasses innerhalb der EU erfolgen; dies erlaubt es den zuständigen EU-Institutionen, den von der 
Schweiz  für  die  Umsetzung benötigten Zeitbedarf  wenn möglich schon bei  der  Festlegung des 
allgemeinen Inkrafttretenszeitpunkts zu berücksichtigen oder für die Schweiz, gestützt auf deren 
Zeitbedarf, einen speziellen Inkrafttretenszeitpunkt vorzusehen (Art. 7 Abs. 1 SAA, Art. 4 Abs. 1 
DAA); letzteres in Abweichung vom Grundsatz, wonach Weiterentwicklungen des Besitzstands für 
alle  an  Schengen/Dublin  beteiligten  Staaten  gleichzeitig  in  Kraft  treten  sollen.  Die  erwähnte 
Mitteilung muss jedoch spätestens im Rahmen der formellen Mitteilung nach Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe a SAA bzw. nach Artikel 4 Absatz 2 DAA erfolgen.

– Ist die Legislative für die Übernahme einer Weiterentwicklung des Besitzstands zuständig, 
so verfügt die Schweiz dafür über eine Frist von maximal zwei Jahren. Die Frist beginnt in dem 
Moment zu laufen, in welchem die EU der Schweiz den zu übernehmenden Rechtsakt oder die zu 
übernehmende Massnahme mitteilt (Art. 7 Abs. 2 Bst. b SAA, Art. 4 Abs. 3 DAA).  Diese Frist 
erlaubt es der Schweiz,  das parlamentarische Genehmigungsverfahren sowie ein allfälliges 
Referendumsverfahren ordnungsgemäss durchzuführen. Im Falle eines Referendums besteht 
also genügend Zeit, um eine Volksabstimmung durchzuführen. Spätestens nach Ablauf der 
zweijährigen  Übernahmefrist  informiert  die  Schweiz  die  EU  über  die  «Erfüllung  aller 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen» (mit dieser Formulierung wird in der Schweiz auf 
diejenigen Fälle Bezug genommen, in denen das Parlament sowie eventuell das Volk über die 
Übernahme eines  neuen Rechtsakts  oder einer neuen Massnahme entscheiden). Wird  kein 
Referendum ergriffen, so erfolgt diese Mitteilung unmittelbar nach Ablauf der Referendumsfrist. In 
je einer einseitigen Erklärung in den Schlussakten zum SAA und zum DAA verpflichtete sich der 
Bundesrat,  dafür  zu  sorgen,  dass  die  verschiedenen  Phasen  des  schweizerischen 
Übernahmeverfahrens  (Vorbereitungsphase,  parlamentarisches  Verfahren,  Referendumsfrist  und 
gegebenenfalls  Referendum),  die  in  seinen  Zuständigkeitsbereich  fallen,  so  rasch  wie  möglich 
abgewickelt werden. Der Bundesrat informiert den Rat und die Kommission unverzüglich über den 



Abschluss  jeder  dieser  Phasen.  Sobald das  innerstaatliche  Verfahren abgeschlossen ist,  teilt  die 
Schweiz den zuständigen EUInstitutionen mit, dass «ihre verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt» sind. Wird die Übernahme eines neuen Erlasses vom Parlament – oder gegebenenfalls vom 
Volk  –  abgelehnt,  so  kommt  das  in  den  Assoziierungsabkommen  für  diesen  Fall  vorgesehene 
Verfahren zur Anwendung (siehe Ziff. 2.6.7.5).
…

Umsetzung einer Weiterentwicklung des Besitzstands im innerstaatlichen Recht
Die Übernahme eines Rechtsakts oder einer Massnahme durch die Schweiz kann eine Umsetzung in 
der  innerstaatlichen  Rechtsordnung  erforderlich  machen.  Kann  die  Umsetzung  auf  einer  Stufe 
unterhalb des formellen Gesetzesrechts erfolgen oder sieht ein Spezialgesetz eine entsprechende 
Kompetenzdelegation vor, so ist der Bundesrat – je nach betroffenem Bereich allenfalls auch die 
Kantonsregierungen – zuständig. Die Schweiz unterrichtet die EU im Rahmen der Mitteilung über 
die  Übernahme  des  fraglichen  Erlasses  grundsätzlich  auch  über  dessen  Umsetzung  im 
innerstaatlichen Recht (Art. 7 Abs. 2 Bst. a SAA, Art. 4 Abs. 2 DAA).

Bedingt  die  Übernahme  eines  neuen  Rechtsakts  oder  einer  neuen  Massnahme  eine 
Gesetzesänderung, so ist der Bundesgesetzgeber – je nach betroffenem Bereich allenfalls auch der 
kantonale Gesetzgeber – zuständig. In diesem Fall verfügt die Schweiz über eine Frist von maximal 
zwei Jahren für die Umsetzung (Art. 7 Abs. 2 Bst. b SAA, Art. 4 Abs. 3 DAA). Dabei gelangt das 
gleiche  Verfahren  zur  Anwendung,  wie  unter  Ziffer  266.314.2  beschrieben  (möglichst  baldige 
Mitteilung an die EU-Institutionen, spätestens jedoch nach Ablauf der in Art. 7 Abs. 2 Bst. a SAA 
bzw.  Art.  4  Abs.  2  DAA festgesetzten  Frist  von  30  Tagen;  Mitteilung  an  die  europäischen 
Institutionen betreffend «Erfüllung aller verfassungsrechtlichen Voraussetzungen», sobald dies der 
Fall ist, spätestens jedoch zwei Jahre nach Notifizierung des zu übernehmenden Rechtsakts oder der 
zu  übernehmenden  Massnahme  durch  die  EU;  für  den  Fall  der  Nichtübernahme  vorgesehenes 
Verfahren).
…

In einer gemeinsamen Erklärung in der vereinbarten Niederschrift zu den Verhandlungen über das 
SAA haben die Verhandlungsdelegationen im Übrigen festgehalten, dass das Generalsekretariat des 
Rates und die Schweizerische Mission bei den Europäischen Gemeinschaften in regelmässigem und 
direktem Kontakt  miteinander  stehen  sollen,  um die  Schweiz  über  den  Stand  der  EU-internen 
Verfahren betreffend die Verabschiedung neuer Rechtsakte und Massnahmen auf dem Laufenden zu 
halten. Dies soll es der Schweiz ermöglichen, das innerstaatliche Umsetzungsverfahren so bald als 
möglich einzuleiten. Zum gleichen Zwecke verpflichtete sich zudem die Europäische Kommission 
in einer Erklärung in der Schlussakte zum SAA, ihre dieses Abkommen betreffenden Vorschläge, 
die sie dem Rat der EU und dem Europäischen Parlament unterbreitet, jeweils auch der Schweiz zu 
übermitteln.

2.6.7.5 Konsequenzen der Nichtübernahme

....
Lehnt die Schweiz die Übernahme eines neuen Rechtsakts oder einer neuen Massnahme ab, 
kommt ein spezielles Verfahren zur Anwendung, das zur Aussetzung oder gar Beendigung der 
Zusammenarbeit  führen  kann.  Das  gleiche  Verfahren  ist  vorgesehen,  wenn  die  Schweiz  die 
erforderlichen Mitteilungen nicht innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen (30 Tage bzw. maximal 
zwei  Jahre)  vornimmt  oder  wenn sie  eine  zu  übernehmende Weiterentwicklung nicht  vorläufig 
anwendet,  obwohl  sie  den  übrigen  Vertragsparteien  bestätigt  hat,  dass  eine  solche  vorläufige 
Anwendung nach innerstaatlichem Recht möglich ist (Art. 7 Abs. 4 SAA, Art. 4 Abs. 6 DAA). ...



Im  Rahmen  von  Schengen  führen  die  vorstehend  erwähnten  Fälle  zur  Beendigung  des 
Assoziierungsabkommens,  es  sei  denn der GA beschliesst  –  nach sorgfältiger Prüfung aller 
Möglichkeiten zur Fortsetzung des Abkommens – innerhalb von 90 Tagen etwas Anderes; drei 
Monate nach Ablauf dieser neunzigtägigen Frist wird die Zusammenarbeit automatisch, d.h. ohne 
dass dafür noch ein formeller Beschluss der EU notwendig ist, beendet (Art. 7 Abs. 4 SAA). Ist die 
Schweiz allerdings der Auffassung, dass der Inhalt eines neuen Rechtsakts oder einer neuen 
Massnahme  die  in  der  Bundesverfassung  verankerten  Grundsätze  der  Neutralität,  des 
Föderalismus oder der direkten Demokratie beeinträchtigen könnte, so kommt gemäss der 
Geschäftsordnung des GA (Art. 4 Abs. 3) ein spezielles Verfahren zur Anwendung: In einem 
solchen  Fall  muss  der  GA innerhalb  von  drei  Wochen  eine  Tagung  auf  Ministerebene 
durchführen und sämtliche Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des Abkommens prüfen, so 
insbesondere  auch  die  von  der  Schweiz  vorgeschlagenen  Alternativen. Wird  keine  dieser 
Alternativen akzeptiert, so nimmt das Beendigungsverfahren seinen Lauf. Durch dieses spezielle 
Konsultationsverfahren wird der «Automatismus» der Vertragsbeendigung relativiert.
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2.6.8.4.3 Sonderlösung für die Schweiz
....
Artikel  7  Absatz  5  SAA sieht  vor,  dass  in  einem  solchen  Fall  eine  Vertragspartei  den 
Gemischten Ausschuss einberufen kann, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren. Eine 
solche  Diskussion  wäre  aber  ohnehin  immer  möglich,  wenn  von  einer  Vertragspartei 
gewünscht,  und  führt  zu  keinen  neuen  Pflichten  für  die  Schweiz.  Zudem  ist  zu 
berücksichtigen, dass der Gemischte Ausschuss verbindliche Entscheidungen nur einstimmig, 
d.h. unter Einbezug der Zustimmung der Schweiz, treffen kann. 

Seite 214-215:

2.6.9.1.1 Institutionelle Aspekte betreffend den Bund

....
Von  den  EU-Mitgliedstaaten  beschlossene  Weiterentwicklungen  des  Schengen/Dublin-
Besitzstands, auf deren Gestaltung die Schweiz im Vorfeld der Entscheidung Einfluss nehmen 
konnte,  werden  sodann  von  der  Schweiz  nicht  automatisch  übernommen.  Die  Schweiz 
entscheidet  regelmässig  selbständig  darüber,  ob  sie  eine  Weiterentwicklung  letztlich 
übernimmt. Die  Wahrung  der  direktdemokratischen  Verfahren  der  Schweiz  ist  dabei  durch 
hinreichend  lange  Fristen  sichergestellt.  Spezifische,  für  die  Schweiz  ausgehandelte 
Konsultationsmechanismen sorgen zusätzlich dafür, dass die Abkommen nicht automatisch 
beendet  werden,  wenn die  Schweiz  eine  Weiterentwicklung nicht  übernehmen kann.  Eine 
automatische  Vertragsbeendigung  im  Falle  einer  Nichtübernahme  durch  die  Schweiz  ist 
wegen der gleichlaufenden Interessen der Vertragspartner wenig wahrscheinlich: Im Hinblick 
auf eine effiziente Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ist nicht nur die Schweiz 
grundsätzlich an der  Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands  interessiert;  eine langfristige 
Einbindung der Schweiz in die Zusammenarbeit von Schengen/Dublin liegt auch im Interesse der 
EU-Staaten,  insbesondere  der  Nachbarstaaten  der  Schweiz,  wie  die  Verhandlungen  anschaulich 
gezeigt haben.

Nach  Ansicht  des  Bundesrates  ist  die  institutionelle  Einbindung  der  Schweiz  in  die 
Entscheidmechanismen von Schengen/Dublin so ausgestaltet,  dass die Souveränität  der Schweiz 
sowohl rechtlich als auch faktisch gewährleistet ist.


